Patentierbarkeit computerimplementierter Geschäftsmethoden
Case study: eBay’s „Sofort kaufen“-Option
Hintergrund:

In Folge der seit langem strittigen Frage der Softwarepatentierung
 wird seit 1998 diskutiert, ob (computerimplementierte) Geschäftsmethoden auch eventuell Patentrechtsschutz genießen können. In den USA werden nämlich Geschäftsmethoden seit langem relativ freizügig patentiert, auch wenn sie wenig oder keinen technischen Bezug aufweisen. Einen Meilenstein hierzu legte die Entscheidung CAFC 1998 State Street Bank, die ihren Nicht-Ausschluss von der Patentierbarkeit bestätigte bzw. einführte. 
Europa erweist sich dabei mehr zurückhaltend. Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden wird von der gleichen Vorschrift des EPÜ und des deutschen PatG wie Software geregelt. In der Praxis werden Geschäftsmethoden patentiert, nicht jedoch, wenn sie eindeutig abstrakt sind, sondern fallweise, wenn sie computerimplementiert sind. Insbesondere bejahen Theorie und Rechtsprechung die Patentierbarkeit (anders formuliert, ihren Charakter als Erfindung oder ihre Technizität) unter gewissen Umständen. Trotz zahlreicher wissenschaftlicher Abhandlungen bleibt jedoch relativ schwierig, zu erkennen, welche diese Umstände genau sind oder ob dabei eine einheitliche, vorherrschende Meinung sich überhaupt gebildet hat.
Statistisch betrachtet lehnt die deutsche Rechtsprechung die Patentierbarkeit von Patentanmeldungen für computerimplementierte Geschäftsmethoden in den allermeisten Fällen ab, während die Technischen Beschwerdekammern des EPA die Technizität deutlich öfter zulassen. Das Problem wird weiter aus der Tatsache verkompliziert, dass die Praxis der Recherchen- und Prüfungsabteilungen des EPA von der genannten Rechtsprechung abweicht: die Technizität solcher Anmeldungen wird anerkannt, indem sie genau so oft wie andere Anmeldegegenstände zur Sachprüfung zugelassen werden oder die Sachprüfung bestehen.

Die potenziell patentierbare Materie hat einen sehr hohen wirtschaftlichen Wert, denn sie umfasst alle betriebswirtschaftlichen Maßnahmen von Unternehmen. Insofern ist es sinnvoll zu untersuchen, ob es sich für Letztere lohnt, in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu investieren
. Die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechts würde nämlich die Ergebnisse dieser Forschung und Entwicklung vor Nachahmung absichern und durch die Möglichkeit der Lizenzierung finanziell verwertbar machen.
Sachverhalt des vorliegenden Falls:

Es handelt sich um den neuesten Fall eines Rechtstreits um eine (computerimplementierte) Geschäftsmethode eines der größten internationalen Dienstleister, eBay, Inc. Das Court of Appeals for the Federal Circuit des US-Bundesstaates Virginia hat nämlich anerkannt, dass die von eBay verwendete „Sofort kaufen“-Option gegen das seit April 1995 angemeldete US-Patent 5,845,265 der Firma MercExchange verstößt
. Später hat das US-amerikanische Patentamt jedoch gemeint, das Patent sei nichtig
. Es sei zu bemerken, dass ein Drittel des Umsatzes von eBay aus Bestellungen unter Verwendung dieser Option entstammt.
Im Rahmen einer Case study wäre interessant zu untersuchen, ob eine solche Klage in Deutschland statthaft wäre sowie die Frage, was für Auswirkungen sie für Internet-Dienstleister hätte.
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